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Strafrechtspflege einen Abschnitt über die Umsetzung des Weltaktionsplans durch das System der Vereinten
Nationen aufzunehmen, und ersucht den Generalsekretär ferner, darin einen Abschnitt über die Durchfüh-
rung dieser Resolution aufzunehmen, eingedenk des Umfangs früherer Berichte zu dieser Frage661.

RESOLUTION 67/191

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 20. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/458, Ziff. 41)662.

67/191. Afrikanisches Institut der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und die 
Behandlung Straffälliger

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 66/182 vom 19. Dezember 2011 und alle anderen einschlägigen Re-
solutionen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs663,

eingedenk dessen, dass Schwächen bei der Verbrechensverhütung Schwierigkeiten auf der Ebene der
Verbrechensbekämpfungsmechanismen nach sich ziehen, sowie eingedenk der dringenden Notwendigkeit,
wirksame Verbrechensverhütungsstrategien für Afrika zu entwickeln, und der Bedeutung, die den Strafver-
folgungsbehörden und der rechtsprechenden Gewalt auf regionaler und subregionaler Ebene zukommt,

sich bewusst, welche verheerenden Auswirkungen neue und dynamischere Kriminalitätstrends, wie et-
wa die in Afrika zu verzeichnende hohe grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, einschließlich der
Verwendung von Digitaltechnologie für alle Arten der Computerkriminalität, des rechtswidrigen Handels
mit Kulturgut, des unerlaubten Drogenhandels, der Seeräuberei und der Geldwäsche, auf die Volkswirtschaf-
ten der afrikanischen Staaten haben und dass Kriminalität eines der Haupthindernisse für eine harmonische
und nachhaltige Entwicklung in Afrika ist,

betonend, dass die Verbrechensbekämpfung ein gemeinschaftliches Unterfangen mit dem Ziel ist, der
weltweiten Herausforderung durch die organisierte Kriminalität zu begegnen, und dass die Investition der
notwendigen Ressourcen in die Verbrechensverhütung für dieses Ziel von Wichtigkeit ist und zur nachhalti-
gen Entwicklung beiträgt,

besorgt feststellend, dass die existierenden Strafjustizsysteme in den meisten afrikanischen Ländern
weder über ausreichend qualifiziertes Personal noch über eine angemessene Infrastruktur verfügen und daher
schlecht dafür gerüstet sind, neu auftretenden Kriminalitätstrends entgegenzuwirken, und sich der Herausfor-
derungen bewusst, denen Afrika in Bezug auf Justizverfahren und die Verwaltung von Strafvollzugsanstalten
gegenübersteht,

in der Erkenntnis, dass das Afrikanische Institut der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und
die Behandlung Straffälliger eine Koordinierungsstelle für alle professionellen Anstrengungen zur Förderung
einer aktiven Kooperation und Zusammenarbeit von Regierungen, Wissenschaftlern, Institutionen sowie
wissenschaftlichen und berufsständischen Organisationen und Sachverständigen auf dem Gebiet der Verbre-
chensverhütung und der Strafrechtspflege ist,

eingedenk des Überarbeiteten Aktionsplans der Afrikanischen Union für Drogenbekämpfung und Ver-
brechensverhütung (2007-2012), der die Mitgliedstaaten dazu ermutigen soll, sich eigenverantwortlich an
den Regionalinitiativen für eine wirksame Verbrechensverhütung, eine gute Regierungsführung und die Stär-
kung der Rechtspflege zu beteiligen,

661 A/63/90, A/64/130 und A/65/113.
662 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Grenada, Neuseeland, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen und Uganda (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe
der afrikanischen Staaten sind).
663 A/67/155.
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in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, ergänzend zu Verbrechensverhütungsstrategien die nachhaltige
Entwicklung zu fördern,

betonend, dass eine wirksame Verbrechensverhütungspolitik den Aufbau der notwendigen Koalitionen
mit allen beteiligten Partnern erfordert,

die Ernennung des neuen Institutsdirektors im Mai 2012 ebenso begrüßend wie die konkreten Vorschlä-
ge des Generalsekretärs zur Stärkung der Programme und Tätigkeiten des Instituts, und feststellend, dass der
Generalsekretär dank dieser Ernennung Verbesserungen bei der effizienten Verwaltung, Politikentwicklung
und der Beratungs- und sonstigen Tätigkeit des Instituts erwartet,

mit Besorgnis feststellend, dass die Finanzlage des Instituts seine Fähigkeit, in wirksamer und umfas-
sender Weise Dienstleistungen für die afrikanischen Mitgliedstaaten zu erbringen, nach wie vor stark beein-
trächtigt,

1. würdigt die Anstrengungen des Afrikanischen Instituts der Vereinten Nationen für Verbrechens-
verhütung und die Behandlung Straffälliger, regionale Aktivitäten der technischen Zusammenarbeit zu för-
dern und zu koordinieren, die sich mit den Systemen zur Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege in
Afrika befassen;

2. würdigt außerdem die Initiative des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung, seine Arbeitsbeziehungen zu dem Institut zu stärken, indem es dieses bei einer Reihe von Ak-
tivitäten unterstützt und einbezieht, einschließlich der in dem Überarbeiteten Aktionsplan der Afrikanischen
Union für Drogenbekämpfung und Verbrechensverhütung (2007-2012) genannten Aktivitäten, die die Stär-
kung der Rechtsstaatlichkeit und der Strafjustizsysteme in Afrika zum Ziel haben;

3. verweist erneut auf die Notwendigkeit, die Fähigkeit des Instituts zur Unterstützung nationaler Me-
chanismen zur Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege in den afrikanischen Ländern weiter auszubauen;

4. verweist außerdem erneut darauf, dass es in manchen Fällen vorteilhaft sein kann, zu alternativen
Abhilfemaßnahmen zu greifen, gegebenenfalls durch die Anwendung von Normen ethischen Verhaltens und
den Rückgriff auf lokale Traditionen, Beratung und andere neue resozialisierende Maßnahmen, in Überein-
stimmung mit den völkerrechtlichen Pflichten der Staaten;

5. stellt fest, dass sich das Institut um die Aufnahme von Kontakten zu Organisationen in den Ländern
bemüht, die Programme zur Verbrechensverhütung fördern, und dass es enge Verbindungen zu regionalen und
subregionalen politischen Stellen wie der Kommission der Afrikanischen Union, der Ostafrikanischen Ge-
meinschaft, der Kommission der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten, der Zwischenstaat-
lichen Behörde für Entwicklung und der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika unterhält;

6. ermutigt das Institut, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Einrichtungen der Vereinten Natio-
nen bei der Entwicklung seiner Strategien zur Verbrechensverhütung die verschiedenen Planungsbehörden in
der Region zu berücksichtigen, deren Hauptaugenmerk auf der Koordinierung von Maßnahmen zur Förde-
rung einer auf nachhaltiger Agrarproduktion und der Erhaltung der Umwelt aufbauenden Entwicklung liegt;

7. fordert die Mitgliedstaaten des Instituts nachdrücklich auf, auch künftig ihr Möglichstes zu tun,
um ihren Verpflichtungen gegenüber dem Institut nachzukommen;

8. sieht der Durchführung des Beschlusses entgegen, den der Verwaltungsrat des Instituts auf seiner
am 27. und 28. April 2011 in Nairobi abgehaltenen elften ordentlichen Tagung traf, eine Überprüfung des In-
stituts vorzunehmen, um zu gewährleisten, dass es sein Mandat erfüllen und bei der Bewältigung der beste-
henden Kriminalität eine tragendere Rolle übernehmen kann;

9. begrüßt es, dass das Institut eine Teilung der Kosten für die verschiedenen Programme, die es mit
Mitgliedstaaten, Partnern und Institutionen der Vereinten Nationen durchführt, initiiert hat;

10. fordert alle Mitgliedstaaten, nichtstaatlichen Organisationen und die internationale Gemeinschaft
nachdrücklich auf, auch weiterhin konkrete praktische Maßnahmen zu ergreifen, um das Institut beim Auf-
bau der erforderlichen Kapazitäten und bei der Durchführung seiner Programme und Tätigkeiten zur Stär-
kung der Systeme zur Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege in Afrika zu unterstützen;



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses

837

11. fordert alle Staaten, die das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschrei-
tende organisierte Kriminalität und die dazugehörigen Protokolle664 sowie das Übereinkommen der Vereinten
Nationen gegen Korruption665 noch nicht ratifiziert haben beziehungsweise ihnen noch nicht beigetreten sind,
nachdrücklich auf, dies zu erwägen;

12. ersucht den Generalsekretär, sich verstärkt darum zu bemühen, alle in Betracht kommenden Insti-
tutionen des Systems der Vereinten Nationen zu mobilisieren, damit das Institut die erforderliche finanzielle
und technische Unterstützung erhält, die es ihm gestattet, sein Mandat zu erfüllen, eingedenk dessen, dass das
Institut durch seine prekäre finanzielle Lage in seiner Kapazität zur wirksamen Erbringung von Dienstleis-
tungen stark beeinträchtigt wird;

13. ersucht den Generalsekretär außerdem, sich weiter um die Mobilisierung der erforderlichen Fi-
nanzmittel zu bemühen, damit das Institut den Kernbestand an Mitarbeitern des Höheren Dienstes aufrecht-
erhalten kann, den es benötigt, um die ihm übertragenen Verpflichtungen wirksam erfüllen zu können;

14. legt dem Institut nahe, zu erwägen, sich auf die allgemeinen und besonderen Schwachstellen eines
jeden Programmlands zu konzentrieren, die bestehenden Initiativen bestmöglich einzusetzen, um mit den
vorhandenen Mitteln und Kapazitäten gegen Kriminalitätsprobleme anzugehen, und zu diesem Zweck nutz-
bringende Koalitionen mit regionalen und lokalen Institutionen zu bilden;

15. ersucht den Generalsekretär, die regionale Kooperation, Koordinierung und Zusammenarbeit im
Kampf gegen die Kriminalität verstärkt zu fördern, insbesondere gegen ihre grenzüberschreitenden Formen,
die durch innerstaatliche Maßnahmen allein nicht ausreichend bekämpft werden können;

16. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, auch weiter-
hin eng mit dem Institut zusammenzuarbeiten, und ersucht das Institut, den jährlichen Bericht über seine Tä-
tigkeit dem Büro sowie der Konferenz der afrikanischen Minister für Finanzen, Planung und wirtschaftliche
Entwicklung der Wirtschaftskommission für Afrika zur Verfügung zu stellen;

17. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin konkrete Vorschläge zum Ausbau der Programme
und Tätigkeiten des Instituts, einschließlich der Aufstockung des Kernbestands an Mitarbeitern des Höheren
Dienstes, vorzulegen und der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 67/192

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 20. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/458, Ziff. 41)666.

67/192. Verhütung und Bekämpfung korrupter Praktiken und der Übertragung von Erträgen aus 
Korruption, Erleichterung der Wiedererlangung von Vermögenswerten und Rückgabe dieser 
Vermögenswerte an die rechtmäßigen Eigentümer, insbesondere an die Ursprungsländer, im 
Einklang mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/205 vom 22. Dezember 1999, 55/61 vom 4. Dezember 2000,
55/188 vom 20. Dezember 2000, 56/186 vom 21. Dezember 2001 und 57/244 vom 20. Dezember 2002 sowie

664 United Nations, Treaty Series, Vol. 2225, 2237, 2241 und 2326, Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2005 II S. 954, 956; LGBl. 2008 Nr. 72; öBGBl. III Nr. 84/2005; AS 2006 5861 (Übereinkommen); dBGBl. 2005 II
S. 954, 995; LGBl. 2008 Nr. 74; öBGBl. III Nr. 220/2005; AS 2006 5917 (Protokoll gegen den Menschenhandel);
dBGBl. 2005 II S. 954, 1007; LGBl. 2008 Nr. 73; öBGBl. III Nr. 11/2008; AS 2006 5899 (Protokoll gegen die Schleusung von
Migranten); LGBl. 2014 Nr. 24; öBGBl. III Nr. 296/2013; AS 2013 65 (Feuerwaffen-Protokoll).
665 Ebd., Vol. 2349, Nr. 42146. Amtliche deutschsprachige Fassungen: LGBl. 2010 Nr. 194; öBGBl. III Nr. 47/2006; AS 2009 5467.
666 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Ägypten, Armenien, Australien,
Costa Rica, Côte d’Ivoire, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Israel, Kirgisistan, Kolumbien, Marokko, Mauretanien, Mexiko,
Mongolei, Nigeria, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Russische Föderation, Senegal, Südsudan, Thai-
land, Tunesien, Türkei, Ukraine, Venezuela (Bolivarische Republik) und Vereinigte Staaten von Amerika.




